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Sitzung vom 7. August 1996

399. Nutzungsplanung Rümlang (Er änzun )
Mit eschluss Nr. 2931/1995 genehmigte der Regierungsrat die Revi
sion der Nutzungsplanung der Gemeinde Rümlang. Mit Beschluss vom
24. April 1996 änderte die Gemeindeversammlung den Erschliessungs
plan im Bereich der Bahnhofstrasse. Gemäss Zeugnissen der Bezirks
ratskanzlei Dielsdorf vom 4. Juni 1996 sowie der Kanzlei der Bau
rekurskommissionen vom 12. Juni 1996 ist gegen diesen Beschluss kein
Rekurs erhoben worden. Der Gemeinderat Rumlang ersucht mit
Schreiben vom 3. Juli 1996 um die Genehmigung der Vorlage.

Mit der vorgesehenen Änderung des Erschliessungsplans soll der
Ausbau der Bahnhofstrasse (Sammelstrasse gemäss kommunalem Ver
kehrsplan) ermöglicht werden.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (~ 5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit eschluss der Gemeindeversammlung Rümlang vo
April 1996 festgesetzte Anderung des Erschliessun s lans wird

n hmig.
Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang, 8153 Rümlang (unter

Rücksendung von vier mit Genehmigungsvermerk versehenen Plan
exemplaren), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskom
missionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


